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Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages sind um Auskunft über die Vorgaben 
des Strafprozessrechts für Vernehmungen von Menschen mit einer geistigen Behinderung als 
Zeugen oder als Beschuldigte gebeten worden. Keine der Vorschriften in der Strafprozessordnung 
(StPO) über die Vernehmung von Zeugen (§§ 48 ff. StPO) und von Beschuldigten (§§ 133 ff. 
StPO) adressiert allein die Vernehmung von Menschen mit einer geistigen Behinderung. Gleich-
wohl stellen vereinzelte Vorschriften und die Rechtsprechung Vorgaben für die Vernehmung von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung auf. 

Als Zeuge wird grundsätzlich jede Person bezeichnet, die in einem nicht gegen sie selbst gerich-
teten Strafverfahren Angaben über von ihr wahrgenommene Tatsachen machen soll (Maier, 
Randnummer 1). Zeugnisfähig ist jeder Mensch, unabhängig von seinem körperlichen oder geis-
tigen Zustand. Maßgeblich ist vielmehr, ob die Person zu sinnlichen Wahrnehmungen sowie de-
ren Erinnern und Wiedergabe fähig ist. Die Beurteilung der Zeugnisfähigkeit obliegt im Einzelfall 
den zuständigen Organen der Strafrechtspflege (Eisenberg, Randnummern 1000, 1001). 

Vor ihrer Vernehmung sind Zeugen gemäß § 57 StPO über ihre Rechte und Pflichten zu belehren. 
Darüber hinaus sind Zeugen, denen etwa aufgrund bestehender Verwandtschaftsverhältnisse ein 
Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, ausdrücklich auf dieses Recht hinzuweisen (§ 52 Abs. 3 
Satz 1 StPO). Zwar setzt das Zeugnisverweigerungsrecht nicht voraus, dass der Zeuge persönlich 
den der gesetzlichen Regelung zugrundeliegenden Widerstreit zwischen seiner Angehörigenei-
genschaft einerseits und seiner Stellung als Zeuge im Strafverfahren andererseits empfindet, 
doch ist sicherzustellen, dass der Zeuge diesen Widerstreit verstandesmäßig erfasst (Kreicker, 
Randnummer 37). Daher bestimmt § 52 Abs. 2 Satz 1 StPO, dass Personen, die unter Betreuung 
stehen und wegen einer geistigen oder seelischen Behinderung keine genügende Vorstellung von 
dem Zeugnisverweigerungsrecht haben, nur dann vernommen werden dürfen, wenn sie zur Aus-
sage bereit sind und ihr gesetzlicher Vertreter der Vernehmung zustimmt. 

Für die Staatsanwaltschaften ergeben sich aus den Richtlinien für das Strafverfahren und das 
Bußgeldverfahren (RiStBV) Verpflichtungen zur besonderen Rücksichtnahme auf behinderte 
Menschen. Diese Richtlinien sollen grundlegend eine bundeseinheitliche Behandlung von Straf-
verfahren sicherstellen. Ihnen fehlt die Gesetzeskraft, doch binden sie als Verwaltungsvorschrif-
ten die weisungsgebundenen Bediensteten der Justizverwaltung. Hierzu zählen insbesondere 

Wissenschaftliche Dienste 

Kurzinformation 
Strafprozessuale Vorgaben für die Vernehmung von Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung als Zeugen oder Beschuldigte 



Kurzinformation 
Strafprozessuale Vorgaben für die Vernehmung von 
Menschen mit einer geistigen Behinderung als 
Zeugen oder Beschuldigte 
 

 

 

 

Fachbereich WD 7 (Zivil-, Straf- und Verfahrensrecht, Bau und Stadtentwicklung) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 2 

Staatsanwälte; für die nicht weisungsgebundenen Richter handelt es sich demgegenüber um 
bloße Verfahrenshinweise (Graf, Randnummern 1-3). 

In Nummer 21 RiStBV sind Vorgaben für den Umgang mit behinderten Menschen normiert. So 
ist behinderten Menschen mit besonderer Rücksicht auf ihre Belange zu begegnen (Nummer 21 
Abs. 1 RiStBV). Dies gilt neben der Vernehmung auch für alle anderen strafprozessuale Maßnah-
men. Die Kommunikation ist darauf auszurichten, die Bedürfnisse des behinderten Menschen 
hinreichend zu berücksichtigen und zugleich die Wahrheitserforschung sicherzustellen (Gertler, 
Randnummern 1-3). Für die Vernehmung von geistig behinderten oder lernbehinderten Men-
schen als Zeugen empfiehlt Nummer 21 Abs. 4 RiStBV, in geeigneten Fällen eine Vertrauensper-
son des Zeugen hinzuzuziehen, die sprachlich zwischen dem Zeugen und dem Vernehmenden 
vermitteln kann. Zur Vermeidung von zusätzlichem Stress kann es ferner angezeigt sein, den 
Zeugen für die Vernehmung in seiner gewohnten Umgebung zu belassen oder das Mitbringen 
persönlicher Gegenstände zu ermöglichen (Gertler, Randnummer 14). 

Das Gericht ist bei seiner Zeugenvernehmung in der Hauptverhandlung durch die Sachaufklä-
rungspflicht (§ 244 Abs. 2 StPO) verpflichtet, den Zeugen bei der wahrheitsgemäßen und voll-
ständigen Wiedergabe seines Wissens zu unterstützen. Ist eine unmittelbare mündliche Verstän-
digung mit dem Zeugen nicht möglich, hat das Gericht Maßnahmen zu treffen, die nach pflicht-
gemäßem Ermessen eine sachgemäße Verständigung ermöglichen (BGH, Urteil vom 24.04.1997, 
Seite 2336). Für hör- oder sprachbehinderte Menschen bestimmt § 186 Abs. 1 Satz 1 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes (GVG) ausdrücklich, dass die Verständigung nach Wahl der Person 
mündlich, schriftlich oder mit Hilfe einer vom Gericht hinzuzuziehenden Person erfolgt. Der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zufolge kann die Verständigung mit einem behinderten 
Menschen aber auch durch Zuziehung einer der oder dem Behinderten vertrauten Person erfol-
gen (BGH, Urteil vom 24.04.1997, Seite 2336). 

Schließlich können sich Zeugen, die zugleich Verletzte der Straftat sind, gemäß § 406g Abs. 1 
StPO eines psychosozialen Prozessbegleiters bedienen, der bei Vernehmungen des Zeugen und 
während der Hauptverhandlung gemeinsam mit dem Zeugen anwesend ist. Die psychosoziale 
Prozessbegleitung erfährt nähere Konkretisierungen durch das Gesetz über psychosoziale Pro-
zessbegleitung im Strafverfahren (PsychPbG). Danach handelt es sich um eine nicht-rechtliche 
Prozessbegleitung in Strafverfahren für besonders schutzbedürftige – etwa behinderte – Verletzte 
vor, während und nach der Hauptverhandlung (§ 1 Abs. 1 Satz 1 PsychPbG). Teil der Begleitung 
ist die Informationsvermittlung, die qualifizierte Betreuungen und die Unterstützung mit dem 
Ziel der Reduzierung der individuellen Belastung des Verletzten (§ 1 Abs. 1 Satz 2 PsychPbG). 
Sie ist grundsätzlich durch eine Neutralität gegenüber dem Strafverfahren geprägt (§ 1 Abs. 2 
Satz 1 PsychPbG). Demnach dient sie gerade nicht der rechtlichen Beratung oder Sachver-
haltsaufklärung und darf den Zeugen und seine Zeugenaussage nicht beeinflussen (§ 1 Abs. 2 
Satz 2 PsychPbG).  

Wird ein Mensch mit einer geistigen Behinderung selbst der Begehung einer Straftat beschuldigt, 
so gelten für die Vernehmung vergleichbare Vorgaben wie für die Zeugenvernehmung. 

Vor und außerhalb der Hauptverhandlung des Strafverfahrens ist der Beschuldigte einer Straftat 
in Vernehmungen gemäß § 136 Abs. 1 StPO umfassend über seine Rechte zu belehren. Insbeson-
dere ist der Beschuldigte darüber zu belehren, dass es ihm freisteht, sich zu den Tatvorwürfen zu 
äußern oder nicht auszusagen (§ 136 Abs. 1 Satz 2 StPO). Diese Belehrung muss nicht zwingend 
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den Wortlaut des Gesetzes wiedergeben, sie ist vielmehr so zu fassen, dass der Beschuldigte sie 
auch im Hinblick auf seinen geistigen Zustand gut verstehen kann (Schuhr, Randnummer 27). 
Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs besteht für Äußerungen eines Beschuldigten, 
der wegen einer geistig-seelischen Störung die Belehrung über sein Schweigerecht nicht verstan-
den hat, ein Verwertungsverbot in der Hauptverhandlung (BGH, Urteil vom 12.10.1993, Seite 
95). 

Die Staatsanwaltschaften sind bei Vernehmungen und anderen strafprozessualen Maßnahmen 
wiederum durch Nummer 21 Abs. 1 RiStBV zur besonderen Rücksichtnahme auf Menschen mit 
einer Behinderung und deren Belange verpflichtet. Ungeachtet des auf die Vernehmung von Zeu-
gen beschränkten Wortlautes findet Nummer 21 Abs. 4 RiStBV auch auf die Vernehmung von 
geistig behinderten oder lernbehinderten Beschuldigten Anwendung, sodass in geeigneten Fällen 
eine Vertrauensperson des Beschuldigten hinzugezogen werden soll, die sprachlich zwischen 
dem Beschuldigten und dem Vernehmenden vermittelt (Gertler, Randnummer 9). 

Unabhängig von zuvor erfolgten Belehrungen ist auch das Gericht gemäß § 243 Abs. 5 Satz 1 
StPO in der Hauptverhandlung zur Belehrung über die Aussagefreiheit verpflichtet. Ist der Ange-
klagte etwa aufgrund einer geistigen Behinderung nicht in der Lage, eine bloße Wiedergabe des 
Gesetzeswortlauts zu verstehen, so hat das Gericht die Belehrung darüberhinausgehend so zu fas-
sen, dass die Belehrung für den Angeklagten verständlich ist (Arnoldi, Randnummer 77). Für die 
Verständigung mit hör- oder sprachbehinderten Angeklagten gilt § 186 Abs. 1 GVG, wonach die 
Verständigung nach Wahl des Angeklagten mündlich, schriftlich oder mithilfe einer die Verstän-
digung ermöglichenden Person erfolgt. Ferner bestimmt § 259 Abs. 2 StPO, dass für hör- und 
sprachbehinderte Angeklagte aus den Schlussvorträgen der Hauptverhandlung mindestens die 
Anträge des Staatsanwalts und des Verteidigers nach Maßgabe des § 186 Abs. 1 GVG, also 
mündlich, schriftlich oder mit Hilfe einer die Verständigung ermöglichenden Person, bekanntzu-
machen sind. 
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– Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren (RiStBV), Bekanntmachung der Neufassung vom 
28.03.2023, abrufbar (in deutscher Sprache) unter: https://www.verwaltungsvorschriften-im-inter-
net.de/bsvwvbund_28032023_BMJRB3313104000060001.htm. 

– Schuhr, in: Münchener Kommentar zur StPO, 2. Auflage 2023, Kommentierung zu § 136 StPO. 

– Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.04.1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), die zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 203) geändert worden ist, abrufbar (in englischer 
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